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Informationsbrief zum Praktikum (Einjährige Berufsfachschule) für den 
Betrieb 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen wichtige Hinweise für die Durchführung von Praktika im Rahmen 
der schulischen Ausbildung geben.  

Wir bitten Sie, den Erhalt dieses Informationsbriefes auf dem Schreiben „Praktikumsplatzzusage für die 
einjährige Berufsfachschule“ mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. 

- Mit dem Praktikum sollen die Schüler einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten, der ihnen bei der Wahl 
eines geeigneten Ausbildungsberufes hilft. Es sollte durch das Praktikum ermöglicht werden, die 
grundlegenden Tätigkeiten, Aufgaben und Anforderungen des entsprechenden Berufes 
kennenzulernen und durch die praktische Auseinandersetzung und Mitarbeit Erfahrungen zu machen, 
die ihre berufliche Orientierung unterstützt. 

- Es ist sicherzustellen, dass Schüler nicht mit gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 JArbSchG oder 
sonstigen Tätigkeiten, die mit einer nicht nur unerheblichen Gesundheitsgefahr verbunden sind, 
beschäftigt werden. Soweit erforderlich ist für den Schüler eine Belehrung gemäß §§ 35, 43 
Infektionsschutzgesetz sicherzustellen. 

- Für die Betreuung des Praktikums wird von der Schule eine verantwortliche Lehrkraft benannt: 

Schulischer Ansprechpartner 

E-Mail 

- Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung. Um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, ist von 
Ihnen eine verantwortliche Person zu benennen (siehe Schreiben „Praktikumsplatzzusage für die 
einjährige Berufsfachschule“), die die Erfüllung der betrieblichen Aufsichtspflicht im Rahmen des 
Praktikums gewährleistet. Diese Person nimmt dabei zugleich auch die schulische Aufsichtspflicht 
wahr, da diese durch die verantwortliche Lehrkraft aufgrund der besonderen Verhältnisse nicht 
ausgeübt werden kann.   

- Schüler, die bei Ihnen ein schulisch genehmigtes Praktikum ableisten, stehen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Im Falle eines Gesundheitsschadens übernimmt der 
Versicherungsträger die Kosten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

- Die Erziehungsberechtigen werden vor Beginn des Praktikums von unserer Schule informiert, dass 
eine Haftpflichtversicherung erforderlich ist, die das Risiko möglicher Haftpflichtschäden während des 
Praktikums übernimmt. 

- Der Schüler hat Ihnen während des Praktikums Erkrankungen und Versäumnisse umgehend zu 
melden. 

- Eine Vergütung schulisch genehmigter Praktika ist nicht statthaft. Eine Aufwandsentschädigung in 
geringer Höhe, insbesondere zur Deckung erforderlicher Fahrtkosten, ist zulässig. 

- Die Schüler erhalten von der Schule die Aufgabe, ihre Erfahrungen im Praktikum in geeigneter Weise 
zu dokumentieren und auszuwerten.  

 

 
 
 


